
Beilage 1: Ablaufschema zur Beurteilung der Explosionsgefährdung und

Festlegung von Schutzmaßnahmen

START der Gefahrenbeurteilung

Sind brennbare Stoffe vorhanden? NEIN → 

Ja ↓ FRAGE 1 (siehe SiGeDok) 

Keine Explosionsschutz-

maßnahmen erforderlich! ENDE

Kann durch ausreichende Verteilung in Luft eine 

Explosionsfähige Atmosphäre (efA) entstehen?

NEIN → 

Ja ↓ FRAGE 2

Keine Explosionsschutz-

maßnahmen erforderlich! ENDE

Abschätzung von Quellen und Mengen explosions-

Fähige Atmosphäre (efA) erforderlich!

Ab hier ist 

ExSD

erforderlich

↓

Oder Nachweisen, dass

durch Maßnahmen

keine efA, egB, ZQ, ZONE sind.

Keine Explosionsschutz-

maßnahmen erforderlich! ENDE

Die Bildung explosionsgefährdeter Bereiche (egB)

Durch prim. ExS soweit wie möglich einschränken?

Zusammenhängendes Volumen:

<100 m³ = 1/10.000

>100 m³ = 10 Liter

primäre Explosions-

schutzmassnahmen

erforderlich

Ist die Bildung eines explosionsgefährdeten Bereiches 

(egB) möglich?               NEIN → 

Ja ↓ FRAGE 3

Keine Explosionsschutz-

maßnahmen erforderlich!

Ist die Bildung eines explosionsgefährdeten Bereiches

(egB) zuverlässig (100%ig) verhindert?                Ja → 

Nein FRAGE 4

Das Verhindern des Auftretens von explosionsgefährdeten Bereichen

(egB) muss technisch und organisatorisch sicher sein.VEXAT§10(1)Z3 P
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ENDE

Primärer EX-SCHUTZ:

- Technische Lüftungsanlage

- Gaswarnanlage mit Abschaltfunktion oder Einschaltfunktion einer Lüftungsanlage

Somit ist Explosionsgefährdeter Bereich (egB) vorhanden?

(Abschätzung nach Wahrscheinlichkeit und Dauer)

ständig, langzeitig gelegentlich normalerweise nicht (selten)

oder häufig oder aber nur kurzzeitig

durch:

Gase, Dämpfe, Nebel Zone 0 Zone 1 Zone 2

Stäube Zone 20 Zone 21 Zone 22

[alt bei Stäuben] [Zone 10] [Zone 11] [Zone 11]
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sekundäre Explosions-

schutzmassnahmen

erforderlich



Beilage 1: Ablaufschema zur Beurteilung der Explosionsgefährdung und

Festlegung von Schutzmaßnahmen

Somit ist Vermeidung von wirksamen Zündquellen ZQ erforderlich *)

für Zone 0 + 20 für Zone 1 + 21 für Zone 2 + 22

Gase, Dämpfe # bei störungsfreiem # bei störungsfreiem # bei störungsfreiem

Nebel, Stäube Betrieb (Normal- Betrieb (Normal- Betrieb (Normal-

betrieb) betrieb) betrieb)

# bei vorhersehbaren # bei vorhersehbaren

Störungen und Störungen und

# bei seltenen

Betriebsstörungen

*) In den Zonen 20, 21 und 22 ist auch die Möglichkeit der

Entzündung von abgelagertem Staub zu berücksichtigen! 
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Keine Explosionsschutz-

maßnahmen erforderlich!
Ist die Entzündung in einem explosionsgefährdeten 

Bereich (egB) technisch und organisatorisch sicher

(zuverlässig = 100%ig) verhindert? FRAGE 5  Ja → 

Nein „Nein“ gilt immer bei Silos/Bunker

mit Schüttgütern, die efA

bilden können. (VEXAT § 20)

ENDE

konstruktive Explo-

sionsschutzmassnahmen

erforderlich

Sekundärer EX-SCHUTZ:

- organisatorische Zündquellenvermeidung

- Information, Unterweisung, Arbeitsfreigabe, Arbeitsabläufe

- technische Zündquellenvermeidung

- Bestimmungsgemäße Verwendung von Arbeitsmitteln in Ex-Zonen

- Verhinderung des Einbringens von Zündquellen in die Ex-Zone

Konstruktive Ex-Schutz-Maßnahmen,

welche die Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches und vertretbares 

Maß begrenzen bzw. beschränken!
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Konstruktiver (Tertiärer) EX-SCHUTZ:

- Explosionsdruckentladung

- Explosionsunterdrückung

- Explosionsschutztechnische Entkopplung


